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Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land, vertreten durch das Bundesministerium des In-
nern, dieses vertreten durch das Grenzschutzprasidi-
um West und dem Land Nordrhein-Westfalen, vertre-
ten durch das Innenministerium zur gegenseitigen Un-
terstitzung des Bundesgrenzschutzes und der Polizei
des Landes Nordrhein-Westfalen anlasslich des Ver-
dachts auf Vorliegen sprengstoffverdachtiger Gegen-
stande RdErl. d. Innenministeriums v. 8.8.2003 - - 41.2
-6049/6037 -

Vereinbarung
zwischen der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,
dieses vertreten durch das Grenzschutzprasidium West
und dem Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch das Innenministerium
zur gegenseitigen Unterstiitzung des Bundesgrenzschutzes und
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der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen
anlasslich des Verdachts
auf Vorliegen sprengstoffverdachtiger Gegenstiande

RdErl. d. Innenministeriums v. 8.8.2003 -
- 41.2 -6049/6037 -

§1

Auf der Grundlage der Artikel 3 und 8 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium
des Innern und dem Innenministerium des Lands Nordhrein-Westfalen Uber die Bildung eines ge-
meinsamen Sicherheitskooperationssystems zwischen ihren Polizeien vom 12. Juli 2001 (Be-
kanntmachung vom 26. Oktober 2001 - GV. NRW. S. 796) wird wegen der hohen Rechtsgiiter,
die durch unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen gefahrdet werden, und der sich
daraus ergebenden schnellstmdglichen Einleitung von EinsatzmaBnahmen vereinbart, dass sich
der Bundesgrenzschutz und die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere bei der
Gestellung von polizeilichen Entscharferkraften sowie Sprengstoffsplirhunden unterstitzen.

§2

Zustandige Behdrden in Nordrhein-Westfalen fir die Anforderung von polizeilichen Entscharfer-
kraften sowie von Sprengstoffsplrhunden sind

flr den Bundesgrenzschutz

- das Grenzschutzprasidium West,

- die Bundesgrenzschutzamter Kéln und Kleve,

flr das Land Nordrhein-Westfalen

- das Landeskriminalamt (bei der Anforderung von polizeilichen Entscharfern),

- die Bezirksregierungen (bei der Anforderung von Sprengstoffsplirhunden).
§3

Werden im Rahmen von Einsatzen gemanB dieser Vereinbarung Bedienstete auf Anforderung je-
weils im anderen Zustandigkeitsbereich tatig, werden Kostenforderungen hierfir nicht erhoben.

§4

Artikel 7 der Vereinbarung Uber die Bildung eines gemeinsamen Sicherungskooperationssystems
findet entsprechende Anwendung.

§5
§ 11 des Bundesgrenzschutzgesetzes (BGSG) sowie die §§ 8 und 9 des Polizeiorganisationsge-

setzes (POG NRW) bleiben unberihrt.
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§6

Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann jeweils zum 31.
Dezember eines Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekiindigt werden.

Sankt Augustin, den 06.August 2003 Disseldorf, den 07 August 2003

Flr das Grenzschutzprasidium West Flr das Innenministerium
Nordrhein-Westfalen

V. Dippel LA, Salmon

- MBI. NRW. 2003 S. 1017

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2003-s1017

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, dieses vertreten durch das Grenzschutzpräsidium West und dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Innenministerium zur gegenseitigen Unterstützung des Bundesgrenzschutzes und der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich des Verdachts auf Vorliegen sprengstoffverdächtiger Gegenstände RdErl. d. Innenministeriums v. 8.8.2003 – - 41.2 – 6049/6037 - 


